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Henry Blanco White hat fast dreißig Jahre Erfahrung im geistigen 
Eigentumsrecht und ist Fachanwalt innerhalb unserer Arbeitsgruppe für geistiges 
Eigentum.  Seit 1981 ist Henry britischer Chartered Patent Agent und 
zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt. 

Geistiges Eigentum.  Henry hat Mandanten, die von individuellen Erfindern bis 
hin zu internationalen Großkonzernen reichen, vor den US-, britischen und 
europäischen Patentämtern sowie vor der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
vertreten, und zwar in einer Vielfalt von Technologien wie Elektrotechnik, 
Maschinenbau, Optik, Festkörperphysik sowie das Internetgeschäft.  Seine 
Berufserfahrung schließt inländische und ausländische Patentanmeldungen in 45 
Ländern auf sechs Kontinenten, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren beim 
EPA, gerichtliche Patentverfahren in den USA, sowie Lizenzierungs- und andere 
Geschäftsvorgänge ein. 

Weltweites geistiges Eigentum. Aufgrund seiner Erfahrung als Patentanwalt auf 
beiden Seiten des Atlantiks ist Henry in der Lage, seinen Mandanten 
außergewöhnliche Sachkenntnisse in der internationalen Praxis anzubieten. Da 
Henry von der Ratgebung ausländischer Anwälte weniger abhängig ist, kann er 
schnell, zielgerecht und genau beraten. Bei der Planung eines 
Schutzrechtportfolios kann er bei der Entscheidung mitwirken, welche 
Anmeldungen in welchen Ländern einzureichen sind, um den besten und 
kosteneffektivsten Schutz zu erhalten. Er kann helfen, die Anmeldungen und 
Veröffentlichungen der ausländischen Konkurrenz zu überwachen, sowohl um 
auskunftsträchtige Rückschlüsse zu ziehen als auch um Rechtsstreite zu 
vermeiden bzw. zu erwidern. Wenn der Rechtsstreit unvermeidlich ist, kann er bei 
der Entscheidung behilflich sein, wo und wann der Klageweg zu beschreiten ist, 
auch unter Berücksichtigung derjenigen Unterschiede im materiellen und 
formellen Recht, die für die Wahl des Gerichtsstandes ausschlaggebend sein 
können, wenn Rechte in mehr als einem Schutzgebiet verletzt worden sind. 

Sonstiges.  Henry erhielt 2002 den Titel Juris Doctor mit der Auszeichnung 
Magna cum laude von der juristischen Fakultät der Universität Pennsylvania. Im 
April 1999 legte er das amerikanische Patentanwaltsexamen erfolgreich ab. Bevor 
er nach den Vereinigten Staaten auswanderte und sein amerikanisches 
Jurastudium abschloss, war Henry von 1978 bis 1998 Mitarbeiter der 
langetablierten Patent- und Markenanwaltskanzlei Abel and Imray in London und 
München. Im Jahre 1977 beendete Henry sein Physikstudium an der Universität 
Cambridge mit dem Staatsexamen. Er ist Mitglied der Internationalen Vereinigung 
für den Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI) und Mitglied der Arbeitsgruppen 
für geistiges Eigentum und für internationales Recht der American Bar 
Association. 

    Drinker Biddle & Reath LLP, a Pennsylvania limited liability partnership.  Est. 1849. 


